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Rückmeldung Seminar IS 1.10_24 
Ordnungswidrigkeitsverfahren im 

Umweltbereich erfolgreich führen – 
Schwerpunkt Immissionsschutz 

 
Verbindliche Anmeldung bitte bis 16.02.2024 
 
Einwilligung: 
Das Bildungszentrum Reinhardtsgrimma erfasst, speichert  
und verarbeitet im Rahmen der Seminarorganisation folgende 
personenbezogene Daten der Seminarteilnehmer: Name, 
Vorname, Dienststelle und Mailadresse. Die Daten werden  
zur Durchführung und ggf. Abrechnung der Seminare auch  
an folgende Dritte weitergegeben: Teilnehmer und Referenten  
des Seminars, zur Durchführung des Seminars zuständige 
Dienststellen und Vertragspartner, SMUL. 
Mit Ihrer Anmeldung zum Seminar erklären Sie Ihr 
Einverständnis zur Erfassung, Speicherung, Verarbeitung  
und Weitergabe dieser Daten. Ein Widerspruch gegen die 
Einwilligung muss zwingend bis spätestens zur Anmeldung  
zum Seminar erfolgen (schriftlich, z.B. per Mail). 

 
 
an: bz.lfulg@smekul.sachsen.de  

 

Name, Vorname 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ordnungswidrigkeitsverfahren im 
Umweltbereich erfolgreich führen – 
Schwerpunkt Immissionsschutz  
 
IS 1.10_24 vom 07. – 08.03.2024 
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Veranstaltungsort: 
Bildungszentrum Reinhardtsgrimma 
Schlossgasse 2 
01768 Glashütte/Reinhardtsgrimma  
 
Zielgruppe: 
MitarbeiterInnen in den Immissionsschutz-
behörden im Freistaat Sachsen  
 
Hinweis: Wir laden die TeilnehmerInnen ein, 
dem Bildungszentrum vorab Fragen und 
Anmerkungen zum Seminar zur inhaltlichen 
Vorbereitung zu senden: 
1. Welche sind meine persönlichen Ziele bei 

diesem Seminar? 
2. Welche Inhalte sind für mich von 

besonderer Relevanz? 
3. Besondere Fragen aus meiner 

Arbeitspraxis. 
 
Referentin: 
Dr. Ehsan Kangarani, Staatsanwaltschaft Göttingen 
 
Seminarverantwortlicher: 
Herr Kitt, Tel.: (03 50 53) 4 07 24 
Mail: Thomas.Kitt@smekul.sachsen.de 
 
Bei organisatorischen Fragen: 
Frau Zschätzsch, Tel.: (03 50 53) 4 07 0 
Mail: Kristina.Zschaetzsch@smekul.sachsen.de 

Ordnungswidrigkeitsverfahren im Umweltbereich 
erfolgreich führen – Schwerpunkt Immissionsschutz 

IS 1.10_24 
 
07.03.2024 9.00 – 16.30 Uhr 

 

 
 
 
 
 
 
Pause nach 
Vereinbarung 

 

Begrüßung  

 Thomas Kitt, BZ  
 Reinhardtsgrimma  
 

 Vorstellungsrunde 

 Allgemeines (Definitionen, 
Anwendungsbereich, 
Zuständigkeiten, Verfahrensablauf, 
Verjährung) 

 Abgrenzung von Vorsatz und 
Fahrlässigkeit, insbesondere anhand 
von Fallbeispielen 

 Paralleles Führen von Verwaltungs- 
und OWIG-Verfahren 

 Beweisführung und –sicherung 
o Zeugen 
o Sachverständige 
o Urkunden 
o Augenschein 
o Befragungen, 

Anhörungen, 
Einlassungen 

o Probenahmen und 
Kontrollmessungen 

12.00 – 13.00 
Uhr 

Mittagspause 

 
08.03.2024 8.30 – 16.00 Uhr 

 

 
 
 
 
 
 
Pause nach 
Vereinbarung 
 

 Behördenaufgaben im 
Immissionsschutz 

 Spezielle Ordnungswidrigkeits-
tatbestände im Immissions-
schutzrecht 

 Allgemeine Ordnungs-
widrigkeitstatbestände nach 
OWIG (§ 130 OWIG) 

 Fallbeispiele 

 Bemessung der Höhe von 
Geldbußen, insbesondere anhand 
von Fallbeispielen und 
Erfahrungsaustausch 

 Gruppenarbeit Abschließende 
Diskussion 

12.00 – 13.00 
Uhr 

Mittagspause 

 

 
 
 
Kostenhinweise: 
 
Seminarentgelt: 
MitarbeiterInnen der kommunalen Behörden haben kein 
Seminarentgelt zu entrichten. 
TeilnehmerInnen aus anderen Bundesländern haben ein 
Seminarentgelt von 247Euro zu entrichten. Dieses wird den 
entsenden Behörden nach dem Seminar in Rechnung 
gestellt.  
Übernachtung und Verpflegung: 
Mittagessen                   9,00 € 
Frühstück                       6,00 € 
Abendessen                   6,50 € 
Übernachtung im Doppelzimmer:  
10 €/Person + Nacht  
Eine Übernachtung im Einzelzimmer  
(16 €/Person + Nacht) kann nicht garantiert werden.  
Für Übernachtungen sind in jedem Fall  
Voranmeldungen per Mail notwendig! 
 
Für MitarbeiterInnen GB SMEKUL: 
Den Mitarbeitern aus dem GB SMEKUL wird  
unentgeltlich Verpflegung und Übernachtung  
zur Verfügung gestellt. 
 
Für MitarbeiterInnen des Freistaates Sachsen  
außerhalb GB SMEKUL 
Den MitarbeiterInnen des Freistaates Sachsen wird von 
amtswegen unentgeltlich Verpflegung und Übernachtung zur 
Verfügung gestellt. Diese Kosten für Verpflegung und 
Übernachtung werden durch das BZ der entsendenden 
Dienststelle in Rechnung gestellt 
 
Für MitarbeiterInnen der LRÄ/KS und sonstige 
TeilnehmerInnen: 
Die Kosten für Verpflegung und Übernachtung haben die 
TeilnehmerInnen bei der Anreise mit EC-Karte zu bezahlen. 
Barzahlung ist NICHT mehr möglich! 
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